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Punkte insgesamt 30: 

Aufgabe 1) Gründung und Rechtsformenwahl (9 Punkte)
Sie möchten zusammen mit zwei Partnern eine PV-Freiflächenanlage auf einer Konversionsfläche errichten und Strom produzieren, den Sie in das Stromnetz einspeisen. Sie persönlich bevorzugen als Rechtsform eine GmbH & Co. KG. 

Ihre beiden Geschäftspartner zweifeln an möglichen Vorteilen einer GmbH & Co. KG. 

Erläutern Sie in Stichpunkten, unter welchen Strukturbedingungen eine GmbH & Co. KG gegenüber einer GmbH vorteilhaft ist. Argumentieren Sie in Stichpunkten unter Bezugnahme auf die folgenden Randbedingungen, die Sie und Ihre Geschäftspartner gesetzt haben: §§ 161 ff. HGB 

· A) Es handelt sich um ein risikoreiches Projekt, so dass Sie und Ihre Geschäftspartner nicht unbeschränkt haften möchten,

· B) Sie möchten allein die Leitung übernehmen – wohingegen Ihre beiden Geschäftspartner „nur ihr Geld einbringen möchten“,
· C) Sie und Ihre Geschäftspartner möchten umfangreiche Publizitätspflichten vermeiden
· D) Sie und Ihre Geschäftspartner möchten die Belastung mit Körperschaftsteuer gering halten.

	Eine GmbH & Co. KG ist dann besser als eine GmbH, wenn …
Zu A) Die Haftung bei der Gmbh & Co. KG geringer wäre als bei einer GmbH allein.

Bei GmbH und GmbH & Co. KG ist die Beschränkung der Haftung auf die Höhe der Beteiligung gleichermaßen möglich -> kein Vorteil für GmbH & Co. KG -> A
Lediglich dann, wenn statt einer Komplementär-GmbH eine Mini-Gmbh gewählt wird, so dass eine UG & Co. KG entsteht, ist diese Rechtsform ggü. der GmbH mit weniger Risiko verbunden. Es wäre jedoch auch  statt einer GmbH eine UG (haftungsbeschränkt) als Kapitalgesellschaft denkbar. Somit kein Vorteil der GmbH & Co. KG ggü. der GmbH

2 P

Zu B) die Möglichkeiten bei der Gmbh & Co. KG besser wären als bei einer GmbH allein, dass einzelne Gesellschafter die Leitung übernehmen bzw. nur Kapital einbringen.

Bei GmbH und GmbH & Co. KG ist es gleichermaßen möglich, dass einzelne Personen Kapital einbringen und die Leitung übernehmen bzw. dass einzelne Personen sich nur mit Kapital beteiligen wollen -> kein Vorteil für GmbH & Co. KG 

2 P

Zu C) die Publizitätspflichten bei der Gmbh & Co. KG geringer wäre als bei einer GmbH allein.

Die Publizitätspflichten sind bei der GmbH und GmbH & Co. KG gleichermaßen gegeben. Früher waren sie bei der GmbH & Co. KG geringer; jetzt müssen die Abschlüsse der Komplementär-GmbH und der GmbH & Co. KG publiziert werden. -> kein Vorteil für GmbH & Co. KG. -> sogar das Gegenteil ist der Fall, es müssen für die GmbH und die GmbH& Co. KG die Jahresabschlüsse publiziert werden.
[Wer Publizität vermeiden will -> Personengesellschaft]

2 P

Zu D) die Körperschaftsteuerbelastung bei der Gmbh & Co. KG geringer wäre als bei einer GmbH allein.

Weil die Belastung mit Körperschaftsteuer flexibel gestaltet (meist gering gehalten) werden soll: Bei der GmbH& Co. KG kann der Gewinn je nach Ziel stärker der GmbH oder der KG zugerechnet werden. Wenn GmbH keinen Gewinn erzielt, dann keine Körperschaftsteuer .
GmbH & Co. KG aber auch dann sinnvoll, wenn 
- der ESt-Steuersatz der Kommanditisten hoch ist und
- das Unternehmen wachsen soll. Dann: Gewinne der Komplementär-GmbH zuweisen und hier (für die Thesaurierung) mit 15% versteuern, während die mit dem ESt-Satz zu versteuernden Gewinne der „KG“ gering gehalten werden. 
2 P

Lediglich in Punkt D) ist die GmbH&Co. KG besser als die GmbH.
Insgesamt ist eine GmbH & Co. KG somit lediglich aus steuerlichen Gründen möglicherweise vorteilhaft. Hinsichtlich der weiteren Randbedingungen sind beide Rechtsformen zwischenzeitlich weitgehend gleich.

1 P

Zu A: Risiko: Geringe Haftung -> GmbH und GmbH & Co. KG gleichermaßen möglich; Stammkapital bei GmbH aber mind. 25.000; bei GmbH & Co. KG zusätzlich Beteiligungskapital der Kommanditisten notwendig. Andererseits auch Möglichkeit  einer Mini-GmbH: UG & Co. KG, dann erheblich weniger EK und erheblich geringere Haftungsrisiken.

Zu B: Leitung: Geschäftspartner können bei GmbH und KG gleichermaßen nur ihr Kapital einbringen und müssen nicht automatisch eine Leitungsfunktion übernehmen; ich wäre Geschäftsführer der GmbH und gleichzeitig Geschäftsführer der GmbH & Co. KG; Wenn nur eine GmbH gegründet werden würde, wäre ich Geschäftsführer der GmbH; ggf. einfacher 

Zu C: Publizitätspflichten: Bei GmbH & Co. KG ggf. geringer als bei reiner GmbH

Zu D: Körperschaftsteuer: Keine bei KG -> GmbH in der GmbH& Co. KG mit wenig/ohne Gewinn -> dann geringe Körperschaftsteuerbelastung.




Aufgabe 2) Biogasgenossenschaften (7 Punkte)
Erläutern Sie einem Interessenten in Stichpunkten – aber möglichst anschaulich - das Prinzip einer Biogasgenossenschaft.
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5P
· Steuerfreiheit gem. § 5 Abs. 1 Nr. 14 Satz 1 Buchstabe c KStG, wenn ausschließlich Verwertung der Urproduktion der Mitglieder erfolgt 

· Analogie zu landwirtschaftlichen Verwertungsgenossenschaften

· Individuelle Satzungsgestaltung (Gestaltung des Statuts) – z.B.

· Mehrstimmrechtsgestaltung in Abhängigkeit von Lieferumfang

· Einfache Struktur: Bei weniger als 20 Genossen: 1 Vorstand; kein Aufsichtsrat

· Genossenschaftliche Rückvergütung 

· Einfacher Ein-/Austritt; keine Probleme mit Bewertung. Aber: Genossenschaftl. Bindungsdauer 10 Jahre kann Kündigungsfrist sein

· Kein Nachhaftungsrisiko wie bei GmbH & Co. KG
2P



Aufgabe 3) Denkfehler (3 Punkte)
Nennen und erklären Sie (in Stichpunkten) 3 Beispiele für Denkfehler im Management.
.

	Schritt
Denkfehler
empfohlene Problemlösungsschritte
1. Abgrenzung des Problems
Probleme: Objektiv gegeben;  müssen nur klar formuliert werden.
Situation aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten; verschiedene Standpunkte zu einer ganzheitlichen Abgrenzung integrieren.
2. Ermittlung der Vernetzung
Jedes Problem ist die direkte Konsequenz einer Ursache.
Zwischen den verschiedenen Elementen einer Problemsituation die Beziehungen erfassen und in ihrer Wirkung analysieren.
3. Erfassung der Dynamik
Um Situation zu verstehen, genügt „Photographie“ des Ist-Zustandes.
Zeitliche Aspekte sind zu berücksichtigen. Die Bedeutung der Beziehungen ist im Netzwerk zu erfassen.
4. Interpretation der Verhaltens-möglichkeiten
Verhalten ist prognostizierbar, notwendig ist nur eine aus-reichende Informationsbasis.
Alternative künftige Entwicklungspfade erarbeiten und in ihren Auswirkungen simulieren.
5. Bestimmung der Lenkungs-möglichkeiten
Problemsituationen lassen sich beherrschen (lediglich Frage des Aufwandes).
Unterscheidung in lenkbare, nichtlenkbare und zu überwachende Aspekte einer Situation.
6. Gestaltung der Lenkungseingriffe
Ein „Macher“ kann jede Problemlösung in der Praxis durchsetzen.
Entsprechend systemischen Regeln: Lenkungseingriffe so bestimmen, dass situationsgerechte Eingriffe mit optimalem Wirkungsgrad möglich sind.
7. Weiterentwick-lung der Problem-lösung
Mit Einführung einer Lösung kann das Problem endgültig ad acta gelegt werden. 
Veränderungen in einer Situation sind in Form lernfähiger Lösungen vorwegzunehmen.



Aufgabe 4) Bestimmung der Haftungsmasse einer GmbH & Co. KG (9 Punkte)

Die MWH-RE GmbH & Co. KG besteht aus vier Gesellschaftern. Die MWH-Energie GmbH (mit 25.000 Euro Stammkapital) ist der einzige Komplementär. Weiteres Vermögen besitzt die Komplementär-GmbH nicht.
Nachfolgende Tabelle zeigt die Einlagenverpflichtungen der Kommanditisten zum Beginn des Geschäftsjahres ´11

	Kommanditist
	(1)
	(2)
	(3)

	B
	100.000
	+100.000
	90.000

	C
	70.000
	+50.000
	50.000

	D
	80.000
	-
	-

	(1) = gesellschaftsvertraglich vereinbarte und ins Handelsregister eingetragene Einlage

(2) = geleistete Einlage im Sinne von §172 HGB

(3) = auf den Kommanditisten entfallender Verlustanteil aus den Vorjahren


Es sind vor dem 1.1.11 keine Gewinnanteile an die Kommanditisten ausgezahlt oder Einlagen zurückbezahlt worden. Auf die 3 Kommanditisten entfällt im Geschäftsjahr ´11 ein Gewinnanteil von 150.000€, der entweder zur Auffüllung ausstehender Einlagen bzw. zum Ausgleich des Verlustanteilkontos verwendet oder ausbezahlt wird, wie nachfolgende Tabelle zeigt:
	Kommanditist
	(1)
	(2)
	(3)

	B
	60.000
	40.000
	20.000

	C
	50.000
	50.000
	-

	D
	40.000
	30.000
	10.000

	(1) = gesamter Gewinnanteil = (2) +(3)

(2) = zur Auffüllung ausstehender Einlagen bzw. zum Ausgleich des Verlustanteilkontos verwandt

(3) = an die Kommanditisten ausgezahlt


Ergänzende Hinweise:
· Abgesehen von der Gewinnverteilung in ´11 wurden die Kapitalkonten der Kommanditisten in ´11 unverändert fortgeführt.

· Das realisierbare Vermögen der MWH-RE GmbH & Co. KG (Sachanlagen, …) beläuft sich nach vollzogener Gewinnauszahlung Anfang ´12 auf 2 Mio. Euro.

· Das Privatvermögen der einzelnen Kommanditisten reicht jeweils zur Begleichung ihrer Haftungsverpflichtungen aus.

Aufgabenstellung: Ermitteln Sie die Haftungsmasse (Stand Anfang ´12), die den Gläubigern der MWH-RE GmbH & Co. KG zur Befriedigung ihrer Ansprüche zur Verfügung steht und begründen Sie Ihre Antwort.
	Gesellschaftsvermögen der MWH-RE GmbH & Co. KG

2.000.000,- €
Vermögen des Komplementärs MWH-Energie GmbH


     25.000,- €
Akquirierbares Vermögen der Kommanditisten aufgrund 

von Haftungsverpflichtungen:

· Kommanditist B







....................


· Kommanditist C







....................
· Kommanditist D







....................
________________________________________________________________

Summe








Musterlösung

	Gesellschaftsvermögen der MWH-RE GmbH & Co. KG

2.000.000 

Vermögen des Komplementärs MWH-Energie GmbH


25.000

Akquirierbares Vermögen der Kommanditisten aufgrund 

von Haftungsverpflichtungen:

· Kommanditist B







20.000 (3P)


· Kommanditist C







20.000 (3P)
· Kommanditist D







50.000 (3P)
________________________________________________________________

Summe








2.115.000
Begründung 1P


Aufgabe 5) Risikomanagement und Warenterminbörse (12 Punkte)

Nehmen wir an, Sie wären Landwirt(in) und beabsichtigen, u.a. Substratmais zu produzieren, den Sie an den Biogasanlagenbetreiber U.B. verkaufen möchten.

Teilaufgabe 1: Welche Optionen zum Risikomanagement bezüglich des Substratmaises stehen Ihnen offen? Beantworten Sie die Frage in Stichpunkten und nennen Sie kurz  jeweils  Vor- und Nachteile.
Teilaufgabe 2: Erklären Sie in Stichpunkten anhand eines einfachen Zahlenbeispiels Ihre Möglichkeit als Substratmaisproduzent(in), eine Preisabsicherung des Substratmaispreises über die Warenterminbörse zu erreichen. 

	Teilaufgabe 1 (6 Punkte):
Alternativantworten 1:

(Risikovermeidung – durch Unterlassung einer risikobehafteten Aktivität.) war nicht gefragt.

Risikodiversifikation (nicht 100 % Silomais) – reduziert das Risikopotenzial auf ein akzeptables Maß.

Risikoakzeptanz – wird erreicht, wenn das Risiko unter den gegebenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und unter Beachtung eventueller Restrisiken als vertretbar bewertet wird.

Risikoüberwälzung – durch Übertragung des Risikos auf Dritte, indem der Risikoträger wechselt (z. B. auf ein Versicherungsunternehmen).

Alternativantworten 2:
· Produktionsrisiken -> Folge: Mengenschwankungen
Begrenzung möglich z.B. durch
a) Schadensversicherung (Vorteil: Mindest-DB bei Mehrgefahrenversicherung; Nachteil: zusätzliche Kosten mindern DB; ggf. Selbstbehalt; wenn nur Einzelrisiko versichert (Hagel) -> erheblicher finanzieller Schaden dennoch möglich
b) Vorhalten von zusätzlichen Kapazitäten, um Terminkosten zu vermeiden (Vorteil: Risikominderung; Nachteil: zusätzliche Kosten mindern DB).
c) Diversifizierung des Produktionsprogramms (Vorteil: Risikominderung insbes. bei Produkten mit negativer Korrelation; Nachteil: Geringere Produktionsmengen bei jedem Produkt -> schwierigere Vermarktung und geringere Erntemengen -> ggf. schlechtere Preise, höhere Erntekosten, …)
· Marktrisiken -> Folge: Preisschwankungen
a) Versicherungen (bei Silomais weniger der Fall)
b) Diversifizierung des Produktionsprogramms
c) Lieferverträge mit Preis- und Mengengarantien (vgl. Hopfen)
d) Abnahmeverträge mit Preis- und Mengengarantien (Vor-/Nachteile) war hier nicht gefragt
Teilaufgabe 2 (6 Punkte):

a) Bei welchem SM-Preis/t wird der gleiche DB erreicht, wie er mit einer an der WTB-gehandelten Marktfrucht X erreicht werden kann, mittels der eine Preisabsicherung erfolgen soll ?
b) Aufstellen einer Preistabelle für unterschiedliche Marktpreise der Marktfrucht X -> welche Silomaispreis dem entsprechen; bei gegebener Fläche für den SM (y ha) kann damit jeweils der gleiche DB bei SM und bei Marktfrucht X erzielt werden.

c) Bestimmung des Preises der Marktfrucht X, zu der bei entsprechendem SM-Preis der gewünschte Gesamt-DB erzielt wird.

d) Vereinbarung mit dem Abnehmer, dass dem SM-Preis z.B. der Oktoberpreis bei Marktfrucht X zugrunde liegt.

e) Kauf der notwendigen Kontrakte für die Produktionsmenge auf y ha für die Marktfrucht X

f) Verkauf des SM zum Oktoberpreis an Abnehmer

g) Verkauf der Kontrakte zum Oktoberpreis an der WTB



Aufgabe 6) Versicherung (15 Punkte)

Die Ergo-Versicherungsgesellschaft bietet Eigentümern von Photovoltaikanlagen zwei Typen von Versicherungen gegen Diebstahl an:

· Typ A: Voller Ersatz aller gestohlenen Anlagenbestandteile. Die Prämie beläuft sich auf 10 % der Versicherungssumme.
· Typ B: Teilweiser Ersatz der gestohlenen Gegenstände. Der Versicherungsnehmer muss 5.000 Euro Selbstbehalt tragen. Die Prämie beläuft sich auf 4 % der Versicherungssumme.
Der PV-Anlagenbesitzer U.B. beabsichtigt, seine zwei gleich großen PV-Anlagen auf der Garage und dem Wohnhaus gegen Diebstahl zu versichern (Wert jeder der beiden Anlagen 15.000 Euro).

Nach Rücksprache mit der örtlichen Polizeidienststelle rechnet er mit folgenden Wahrscheinlichkeiten eines Diebstahls

· 4 % Diebstahl beider Anlagen

· 8 % Diebstahl einer der beiden Anlagen 

· 88 % kein Diebstahl.

a) U.B. erwägt, sich den Versicherungsschutz zu sparen (Handlungsalternative a1)

b) U.B. erwägt den Abschluss einer Versicherung vom Typ A über 30.000 Euro (a2)

c) U.B. erwägt den Abschluss einer Versicherung vom Typ B über 30.000 Euro (a3)

Teilaufgabe  1: Erstellen Sie die Ergebnismatrix und berechnen Sie für alle drei Alternativen µ und σ2.
	s1 (p=0,04)
s2 (p=0,08)
s3 (p=0,88)
a1
-30.000
-15.000
0
a2
-3.000
-3.000
-3.000
a3
-6.200
-6.200
-1.200
6 P

3 P
Aufgabe 6

 

0,04
0,08
0,88
EW

Var

StdAbw

a1
-30.000
-15.000
0
-2400

48240000

6945,50214

a2
-3.000
-3.000
-3.000
-3000

0

0

a3
-6.200
-6.200
-1.200
-1800

2640000

1624,80768

3 P



Teilaufgabe 2: Im Rahmen eines Experiments wurde die Präferenzfunktion von U.B. mit Φ(ai)=µi – 0,01*σi  ermittelt. Für welche Handlungsalternative a1 bis a3 wird sich U.B. entscheiden?
	Präferenzwerte

a1

-2469,45

a2

-3000

a3

-1816,24

beste Alternative

3P



µ1 = 0,04*(-30000) + 0,08*(-15000) + 0,88*0 = -2400 €


µ2 = 0,04*(-3000) + 0,08*(-3000) + 0,88*(-3000) = -3000 €


µ3 = 0,04*(-6200) + 0,08*(-6200) + 0,88*(-1200) = -1800 €
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